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1. Einleitung  

Brauchen wir ein Schutzkonzept? 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl geht uns alle an. 

Aus diesem Grund ist der Kinderschutz fest im Gesetz verankert. Der Kinder- und 

Jugendhilfe ist dieser Schutz ein besonderes Anliegen, und er ist Aufgabe von 

öffentlichen und freien Trägern. Wir haben als Kindertageseinrichtung für die 

konzeptionelle Verankerung des Kinderschutzes Sorge zu tragen und dies auch durch 

Maßnahmen der Prävention sowie Intervention zu gewährleisten. 

Da Kinder und Jugendliche viele Stunden in unseren Einrichtungen verbringen, ist es 

wichtig, dass sie sich sicher fühlen und Vertrauen zu den Menschen haben können, 

die sie umgeben. Pädagogische Fachkräfte tragen dazu bei, dass Kinder sich in 

unseren Kindertagesstätten zu starken, fröhlichen, kompetenten und sozialfähigen 

Menschen entwickeln können. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, dass Kinder 

und Jugendliche ernst genommen werden, ihre Meinung Gehör findet und ihr 

Wohlbefinden gewährleistet wird. Darüber hinaus ist für uns von großer Bedeutung, 

dass Kinder die Möglichkeit haben, jederzeit ihre Bedürfnisse, Wünsche und 

Befindlichkeiten zu äußern, ohne damit rechnen zu müssen, dass sie dadurch 

Ablehnung, Ausgrenzung oder Sanktionen erfahren. Durch Schutz- und 

Handlungskonzepte und den transparenten und offenen Umgang mit der Thematik 

erreichen wir Sicherheit für alle Beteiligten. Wie sicher das Team arbeiten kann, hängt 

wesentlich auch von der Kultur und dem Teamklima innerhalb einer Institution ab und 

wird grundlegend von der Leitung der Einrichtung beeinflusst. 

 

2. Theoretische und Rechtliche Grundlagen 

Das Konzept ist allen Beteiligten bekannt und wird neuen Mitarbeitern 

vorgelegt. Das vorliegende Schutzkonzept wurde über einen langen Zeitraum vom 

Team der Kindertageseinrichtung „Kunterbunt“ gemeinschaftlich erarbeitet und wird 

laufend überprüft, aktualisiert und weiterentwickelt. Es dient dem Schutz und dem 

Wohl der uns anvertrauten Kinder und der Mitarbeiter*innen in der Einrichtung.  
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Rechtliche Grundlagen 

Die UN Kinderechtskonvention ist ein Übereinkommen über die Rechte des Kindes 

und verpflichtet die Vertragsstaaten Maßnahmen zu ergreifen, die Kinder vor allen 

Formen von Gewalt schützen: Dies beinhaltet nicht nur Formen körperlicher, sondern 

auch seelischer Gewalt, Ausbeutung, Verwahrlosung, Vernachlässigung und des 

sexuellen Missbrauchs. Die Vertragsstaaten sichern dem Kind das Recht zu, in allen, 

das Kind berührenden Angelegenheiten, seine Meinung frei äußern zu dürfen und 

berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seines Alters 

und seiner Reife. 

 

Nach § 45 des Sozialgesetzbuches VIII (SGB) ist die Betriebserlaubnis Voraussetzung 

für den Betrieb einer Einrichtung und für die Förderung nach dem Bayerischen 

Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG). Die Erlaubnis ist gemäß Absatz 

(2) zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder in der Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist 

anzunehmen, wenn 

 

• die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden 

räumlichen, fachlichen, wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für 

den Betrieb erfüllt sind,  

• die gesellschaftliche und sprachliche Integration und ein 

gesundheitsförderliches Lebensumfeld in der Einrichtung unterstützt werden, 

• die gesundheitliche Vorsorge und die medizinische Betreuung der Kinder und 

Jugendlichen nicht erschwert werden, 

• zur Sicherung der Rechte von Kindern in der Einrichtung geeignete Verfahren 

der Beteiligung sowie die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 

Angelegenheiten Anwendung finden und 

• Zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen in der 

Einrichtung die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum 

Schutz vor Gewalt, geeignete Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung 

sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 

innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleistet werden. 
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Mit dem Antrag auf die Erteilung einer Betriebserlaubnis ist die Eignung des Personals 

durch die Vorlage und Prüfung von aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen, 

sowie von erweiterten Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 

des Bundeszentralregistergesetzes sicherzustellen. Führungszeugnisse sind von dem 

Träger der Einrichtung in regelmäßigen Abständen (spätestens aber nach 5 Jahren) 

erneut anzufordern und zu prüfen. 

 

Im § 47 SGB VIII sind unverzügliche Meldepflichten des Trägers geregelt. Diese 

entstehen bei 

• Betriebsaufnahme, 

• bevorstehender Schließung der Einrichtung, 

• konzeptionellen Änderungen und  

• Ereignissen oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder zu 

beeinträchtigen. 

 

§ 72a SGB VIII regelt den Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen, 

der mittels der Vorlage des Führungszeugnisses nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 

1 des Bundeszentralregistergesetzes geprüft wird. 

 

Im § 8a SGB VIII und im Art. 9b des BayKiBiG ist der Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung für Träger von Kindertageseinrichtungen geregelt. 

Laut § 8b SGB VIII haben Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder ganztägig 

oder für einen Teil des Tages aufhalten, gegenüber dem überörtlichen Träger der 

Jugendhilfe Anspruch auf  Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher 

Handlungsleitlinien zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt.  

 

Laut § 1 (3) der Ausführungsverordnung zum BayKiBiG (AVBayKiBiG) basiert die 

Arbeit des pädagogischen Personals auf dem Konzept der Inklusion und der Teilhabe, 

das die Normalität der Verschiedenheit von Menschen betont, eine Ausgrenzung 

anhand bestimmter Merkmale ablehnt und die Beteiligung ermöglicht. Kinder mit und 
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ohne Behinderung werden nach Möglichkeit gemeinsam gebildet, erzogen und betreut 

sowie darin unterstützt, sich mit ihren Stärken und Schwächen gegenseitig 

anzunehmen. Alle Kinder werden mit geeigneten und fest im Alltag der Einrichtung 

integrierten Beteiligungsverfahren darin unterstützt, ihre Rechte auf 

Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Mitwirkung an strukturellen Entscheidungen 

sowie ihre Beschwerdemöglichkeiten in persönlichen Angelegenheiten 

wahrzunehmen.  

 

Daraus ergibt sich der Auftrag, alltagsintegrierte pädagogische Angebotsformen zur 

gemeinsamen Bildung, Betreuung und Erziehung aller Kinder zu entwickeln. Die 

Angebotsform eines Eins-zu-Eins-Settings ist im Sinne eines inklusiven Konzeptes 

damit eine Angebotsform, die, sofern sie überhaupt vorkommt, einer fachlichen 

Begründung bedarf. 

 

Mitarbeitende sind grundsätzlich über ihre Schweigepflicht und den Datenschutz zu 

informieren und darauf zu verpflichten. Bezüglich des Umgangs mit 

personenbezogenen Daten (insbesondere Foto- und Filmaufnahmen) ist mit den 

Personensorgeberechtigten schriftlich zu klären, was zu welchem Zweck in der 

Kindertageseinrichtung erhoben, erstellt, wozu verwendet und ggf. weitergegeben 

wird. Soweit dem Träger bzw. den von ihm beschäftigten Fachkräften zur 

Sicherstellung dieses Schutzauftrags Informationen bekannt werden oder ermittelt 

werden müssen und die Weitergabe dieser Informationen zur Sicherstellung des 

Schutzauftrags erforderlich ist, bestehen keine, die Wahrnehmung dieser Aufgabe 

einschränkenden datenschutzrechtlichen Vorbehalte. 

 

Insofern gilt der Grundsatz, dass Sozialdaten zu dem Zweck übermittelt oder genutzt 

werden dürfen, zu dem sie erhoben wurden (§ 64 Abs.1 SGB VIII, § 69 Abs.1 Nr. 1 

SGB X). Bei anvertrauten Daten sind die Regelungen des § 65 und § 64 SGB VIII zu 

beachten. Bei der Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft ist die 

Anonymisierung der Falldaten - soweit möglich - zu beachten. Kommen der Träger 

und das Personal im Rahmen einer Gefährdungseinschätzung zu dem Ergebnis, dass 

eine Gefährdung des Kindes vorliegt und diese nicht anders abgewendet werden kann, 
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sind sie befugt, das Jugendamt über den Vorfall mit den entsprechenden Daten zu 

informieren. Es handelt sich um gesetzliche Erlaubnistatbestände, die eine 

Übermittlung zulassen und zugleich eine strafrechtlich relevante Handlung im Sinne 

des § 203 Strafgesetzbuch (StGB) (Berufsgeheimnisträger, zu denen das Kita-

Personal nicht zählt) ausschließen. 

 

Liegen also Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor, ist die Einschaltung 

des Jugendamts durch Kita-Träger geboten, wenn die Gefährdung nicht anders 

abgewendet werden kann. 

 

UN-Kinderrechtskonvention 

Ausgangspunkt der UN-Kinderrechtskonvention ist die Stellung des Kindes als 

(Rechts-)Subjekt und Träger eigener, unveräußerlicher Grundrechte. 

Die in dem „Gebäude der Kinderrechte“ wichtigsten Schutz-, Förder- und Beteili- 

gungsrechte finden sich in den Artikeln 2 „Diskriminierungsverbot“, 3 „Kindeswohls“, 

6 „Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung“ und 12 “Recht gehört zu werden“. 

 

EU-Grundrechtecharta 

Die am 01.12.2009 in Kraft getretene EU-Grundrechtecharta enthält in Artikel 24 aus- 

drückliche Kinderrechte. Dort heißt es: „(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz 

und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung 

frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ih- 

rem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt. (2) Bei allen 

Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss das 

Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.“ 

 

Grundgesetz 

 

Das Grundgesetz (GG) kennt bisher keine eigenen Kinderrechte. Auch vom Kin- 

deswohl ist dort nicht explizit die Rede. Artikel 6 Abs. 2 GG spricht lediglich vom 
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Recht der Eltern und der zuvörderst ihnen obliegenden Pflicht, ihre Kinder zu pflegen 

und zu erziehen [...] 

Daraus folgt, dass Rechte und Pflichten der Eltern an die Persönlichkeitsrechte des 

Kindes gebunden sind. Den Maßstab der elterlichen Handlungen und Unterlassungen 

bildet das Kindeswohl, insbesondere wenn es um die Lösung von Konflikten geht. 

Dabei geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass „in aller Regel Eltern das 

Wohl des Kindes mehr am Herzen liegt als irgendeiner anderen Person oder Instituti- 

on“1 . 

Das Kindschafts- und Familienrecht ist Bestandteil des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

und regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. In § 1627 BGB 

wird das elterliche Handeln und Unterlassen ausdrücklich an das Wohl des Kindes 

gebunden. [...] 

Gemäß § 1631 Abs. 2 BGB haben Kinder ausdrücklich ein „Recht auf gewaltfreie Er- 

ziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere 

entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 

 

Strafgesetzbuch 

 

Schwere Misshandlung und Vernachlässigung sowie der sexuelle Missbrauch von 

Kindern sind Straftatbestände. 

 

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 

 

Auch im Sozialrecht ist der Schutz von Kindern weit oben angesiedelt. Bereits in § 1 

Abs. 3 SGB VIII heißt es, dass „Jugendhilfe [...] Kinder und Jugendliche vor Gefahren 

für ihr Wohl schützen [soll]“. In dem am 1.10.2005 neu in das SGB VIII eingeführten 

§ 8a wird der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung konkretisiert. [...] 

Der Schutzauftrag gilt sowohl für die Jugendämter als Vertreter der öffentlichen Kin- 

der- und Jugendhilfe als auch für alle übrigen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

                                            
1 (BVerfGE 59, 360, 376) 
  Bürgerliches Gesetzbuch 
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tätigen Einrichtungen und Dienste. Während die Absätze 1, 3 und 4 Aufgaben und 

Arbeitsweise des Jugendamts beschreiben, beinhaltet § 8a Abs. 2 SGB VIII das Vor- 

gehen von anderen „Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch 

erbringen“. Zu diesen gehören auch Kindertageseinrichtungen. 

 

Datenschutz kontra Kinderschutz 

 

Der Schutz persönlicher Daten ist ein wichtiger Bestandteil des Persönlichkeits- 

schutzes und unabdingbar für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern 

und Kindertageseinrichtung. 

Er findet allerdings dort seine Grenze, wo elementare Interessen Dritter berührt sind. 

Dies gilt in besonderer Weise für den Kinderschutz. 

 

Übersicht der Gesetze, Richtlinien und Rahmenvereinbarungen zum 

Kinderschutzauftrag öffentlicher Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe: 

1. Zum 01.01.2012 trat das neue Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)                                     

- Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen“ 

– in Kraft.  

           https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeskinderschutzgesetz 

2.  Die UN-Kinderrechtskonvention, die von der UNO am 20.November 1989 

verfassten internationalen Kinderrechte, wurden von Deutschland ratifiziert 

und nehmen dadurch einen vergleichbaren Rang wie das Grundgesetz ein. 

 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/deutschland-und-die-un- 

kinderrechtskonvention/38832 

 

3. Das deutsche Grundgesetz und §§1627 

           https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerliches_Gesetzbuch 

und 1666 BGB https://dejure.org/gesetze/BGB/1666.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeskinderschutzgesetz
https://dejure.org/gesetze/BGB/1666.html
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4. SGB VIII - § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Fassung 01.01.2012) 

 

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/8a.html 

 

5. SGB VIII - § 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

 

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/45.html 

 

6.   SGB VIII - § 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen  

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/72a.html 

 

7.   § 79a SGB VIII Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__79a.html 

 

8.  § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__42.html 

 

3. Risikoanalyse……………………………………………………. 

Das Team der Kita Kunterbunt hat im Folgenden eine Risikoanalyse erarbeitet, in 
welcher für Kinder potenziell gefährliche Situationen und Orte aufgeführt, sowie 
beleuchtet werden.  

Des Weiteren ist festgelegt, was in der pädagogischen Arbeit genau eine 
Grenzverletzung ist und was ein Übergriff.  

In welchen Situationen, zu welchen Zeiten besteht besondere Gefahr, dass die 
Kinder körperlich oder seelisch gefährdet sind: 

• Toilettengang 
• Umziehsituation 
• Randzeitenbetreuung 
• schlecht einsehbare Bereiche 
• Angebote von Dritten ohne Erzieher, z. B. Lesepaten, Fachdienste 

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/45.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__79a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__42.html
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• Formen von verbaler Gewalt (intern und extern) 
• Räumlichkeiten, z. B. Treppen, uneinsehbare Räume  
• Mobbing unter Kindern 
• Bullying vom Personal 
• Kontakt zu Außenstehenden, z. B. Einkäufe, Abholsituation 
• Schlafensituation 
• Hausaufgabensituation 
• Kinder, die sich nicht oder eingeschränkt äußern können 
• Essenssituation 
• angsteinflößende Themen 
• Ungleichbehandlung von Kindern 

Bei welchen Anlässen gibt es die Möglichkeit zu grenzüberschreitendem Verhalten:  

• 1:1 Situation (z.B. Kind alleine mit Erwachsenen) 

• Getümmel 

• Hilfe Körperpflege (Toiletten Gang, Umziehen, Wickeln) 

• Personalmangel 

• Treffen zu Ausnahmezeiten und Ausnahmeorten (Ausflüge...) 

 

4. Prävention ……………………………………………………….... 

Prävention ist ein Oberbegriff für zielgerichtete Maßnahmen und Aktivitäten, um 

Krankheiten oder gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden. Im Schutzkonzept 

bedeutet dies, durch Kenntnis aller Risikofaktoren und Gefahrenbereiche in der Kita 

und durch das Wissen über Vorgehensweisen von Tätern gezielt Schutzmaßnahmen 

zu erstellen, um das Risiko einer Kindeswohlbeeinträchtigung zu minimieren und im 

besten Fall einzustellen. 

•  Analyse von Lücken im aktuellen Schutzkonzept (Umgang, Team,        

Räumlichkeiten) 

• Eltern über Trägerverpflichtung zum Bundeskinderschutzgesetz informieren 

• Beteiligungsmöglichkeit aller Kinder im Lebensraum Kita 

•  Beschwerdemöglichkeiten entsprechend ihres Entwicklungsstandes schaffen 

•  Konzeptbausteine für die pädagogische Arbeit in Einrichtungen verankern:  
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Prävention, Partizipation, Beschwerdemöglichkeit, Entwicklung kindlicher 

Sexualität, Genderthemen, Konfliktlösungen, Teamkultur, Umgang mit 

Fehlverhalten, Grenzen usw. 

•  Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Personals ermöglichen 

 

Gezielte Schutzmaßnahmen in der Kita Kunterbunt: 

• Türen in uneinsehbaren Räumen geöffnet lassen 

• Kinderschutzbeauftragte der Kita, Tanja Chovancek, ist für alle Mitarbeiter klar 

benannt und kann bei Verdachtsfällen immer zu Rate gezogen werden  

• Transparenz und Kommunikation in allen Teamsitzungen und mit Eltern  

Konstruktive Kritik ist erwünscht, damit aus Fehlern gelernt werden kann  

• Der Wickelbereich ist uneinsehbar außerhalb des Bads, die Türe bleibt beim 

Wickeln angelehnt 

• 1:1 Betreuung gibt es im Gruppen Alltag nicht, in den Randzeiten sind im 

Haus immer mindestens zwei Erwachsene  

• Bei Personellen Engpässen werden die Gruppen von der Stellvertretenden 

Leitung oder der Leitung unterstützt 

 

 

4.1 Personalmanagement 
 

4.1.1 Personalauswahl……………………………………………………….. 

 

Personalauswahl und -entwicklung ist ein wichtiger Baustein im Kinderschutz. Dabei 

ist der Träger in der Verantwortung, Mitarbeiter einzustellen, denen vertrauenswürdig 

Schutzbefohlene anvertraut werden können. Bei Neueinstellung eines Mitarbeiters 

informiert die Leitung den Bewerber über die Regeln des Kindergartens und 

Vereinbarungen zur Prävention. Die Ausarbeitung des Schutzkonzeptes und der 

Kindergartenkonzeption bieten Einblick in unseren Alltag. Zusätzlich wird der 
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Bewerber zu einer Probearbeit eingeladen. Dadurch kann ein erster Eindruck über die 

Kompetenz und Haltung der betreffenden Person gewonnen werden. 

 

4.1.2 Personalführung……………………………………………………………… 

 

Der Träger verpflichtet sich, dass keine Personen beschäftigt werden, die wegen ei- 

ner Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 

184j, 184k, 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des 

Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist.2 

Dies gilt auch für Honorarkräfte sowie für neben - oder ehrenamtlich tätige Personen, 

soweit diese in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder 

Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder ausbilden oder einen 

vergleichbaren Kontakt haben. 

Dies wird seitens des Trägers insbesondere dadurch sichergestellt, dass von den Be- 

schäftigten bei Beschäftigungsbeginn die Vorlage eines erweiterten Führungszeug- 

nisses gefordert und dieses eingesehen wird. 

Das erweiterte Führungszeugnis muss alle 5 Jahre erneuert werden. 

Teil des Arbeitsvertrages ist die Dienstordnung, die Stellenbeschreibung sowie die 

Loyalitätspflicht gegenüber dem Arbeitgeber, die für die Mitarbeiter bindend sind. 

Bedarfsgerecht erfolgen zudem verbindliche Dienstanweisungen. 

 

4.1.3 Verhaltenskodex……………………………………………………………….. 

 

Sprache und Wortwahl 

 

Die Fachkräfte unserer Einrichtung sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Jeder 

neue Tag beginnt unbelastet. Dabei ist es ein wichtiges Anliegen der Mitarbeiter, je- 

dem mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Das bedeutet im Einzelnen, dass 

                                            
2  § 72aAbs1 Satz1 SGB VIII 
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dem Gesprächspartner (ob Kind, Eltern oder Kollege) ein ehrliches Interesse entge- 

gengebracht wird, die Gesprächspartner sich zuhören, ausreden lassen, Mut zu- 

sprechen und Zuversicht geben. Probleme werden wertfrei, zeitnah und ehrlich ge- 

klärt. Das beinhaltet das Respektieren unterschiedlicher Meinungen, Kompromissbe- 

reitschaft und Konfliktfähigkeit (konstruktive Kritik wird nicht als persönlicher Angriff 

gewertet). Es wird eine gewaltfreie, freundliche, leicht verständliche Wortwahl ver- 

wendet. Fremdsprachenkenntnisse unterstützen als Dolmetscherdienst unsere Er- 

ziehungsarbeit. 

 

Nähe und Distanz 

 

Eine professionelle Haltung ermöglicht den pädagogischen Fachkräften verbale und 

nonverbale Signale der Kinder wahrzunehmen und die eigene Handlung daran an- 

zupassen. Jedes Kind hat ein Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unver- 

sehrtheit. Das pädagogische Personal reagiert empathisch auf die Bedürfnisse der 

Kinder, schenkt Zuwendung ohne körperlich einzuengen/ zu bedrängen, respektiert 

Distanz und fördert die Eigenständigkeit der Kinder. Die Kinder werden gefragt, ob sie 

zum Trösten auf den Schoß oder in den Arm genommen werden wollen. 

Jedes Kind entscheidet selbst, wer es trösten darf. Dabei wahren die Mitarbeiter stets 

die persönlichen Grenzen ihres Gegenübers. Die emotionale und körperliche 

Zuwendung orientiert sich am Entwicklungsstand und den Bedürfnissen des Kindes. 

Zur Stärkung der Persönlichkeit und Erziehung zur Selbstständigkeit werden die 

Mädchen und Jungen nicht kleingehalten.  

 

 

Körperpflege 

Eine vom Kind bestimmte Bezugspädagogin wickelt in ruhiger und freundlicher 

Atmosphäre, zieht es bei Bedarf um oder begleitet es auf Wunsch zur Toilette. Dabei 

ist der Schutz der Intimsphäre von wichtiger Bedeutung (keinen direkten Sichtkontakt 

von außen beim Umkleiden).  

Führt das Kind selbstständig den Toilettengang aus, kündigt die pädagogische Fach- 

kraft bei Bedarf des Kindes, ihr Eintreten in den Sanitärbereich an. Hilfe wird zu jeder 
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Zeit abgefragt und angeboten. Die pädagogische Fachkraft fördert situations- und 

entwicklungsbedingt die Eigenständigkeit/ Selbständigkeit des Kindes.  

Dritte haben zum Sanitärbereich keinen Zutritt. 

Zum Nase putzen bzw. Mund abwischen wird Hilfestellung beim Kind erfragt und an- 

gekündigt. Planschen im Garten wird in unserer Einrichtung in entsprechender 

Badebekleidung angeboten. Kinder sind zu keiner Zeit unbekleidet. 

 

Mahlzeiten 

Während den Mahlzeiten herrscht eine entspannte Atmosphäre.  

Die Kinder portionieren ihre Mahlzeiten selbstständig, das heißt die Kinder essen was, 

soviel und solange sie möchten. Höchstens aber eine Stunde. 

Dabei beachten die pädagogischen Fachkräfte den Appetit des Kindes und üben kei- 

nen Zwang zum Essen aus. Sie sind geduldig, wenn Kinder langsamer Essen und/ 

oder bei Unsauberkeiten. Die Kinder werden angeleitet mit Messer und Gabel zu es- 

sen. Kinder werden im Umgang mit Nahrungsmitteln sensibilisiert, diese nicht zu 

verschwenden. 

Aspekte der Hygiene, wie Händewaschen, vom eignen Teller essen, heruntergefallene 

Lebensmittel entsorgen etc. werden berücksichtigt. 

 

Ruhezeit/Schlafen 

Alle Kinder, die das Bedürfnis nach Ruhe äußern oder zeigen, haben ein Recht, 

diesem Bedürfnis nachzugehen (zu jeder Zeit)! 

Deshalb muss das Schlafbedürfnis der Kinder immer im Mittelpunkt stehen. 

Eine Ruhe- und Schlafphase von etwa anderthalb Stunden sollte nach dem 

Mittagessen für die Krippenkinder fester Bestandteil der Betreuung sein. 

Die Kinder sind beim Schlafen bekleidet, z. B., Schlafsack, Body… Jedes Kind hat 

seinen eigenen Schlafplatz mit persönlichen Einschlafhilfen, z. B. Schnuller, Tuch, 

Kuscheltier usw. (Krippe). Wir setzen oder legen uns bei Bedarf zu einem Kind, aber 

nicht auf die Matratze des Kindes und wahren das Nähe- und Distanzbedürfnis des 
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Kindes. Der Schlafraum wird nicht verschlossen, so dass jederzeit Zutritt gewährleistet 

ist. Sicherheit durch Überwachung per Babyphone, mit Kamera.  

Kein Kind muss schlafen. Schläft ein Kind nicht ein, geht es zurück in den 

Gruppenraum, um zu leise spielen. 

 

 

Raumgestaltung 

In hellen und freundlich anmutenden Räumlichkeiten können Kinder sich geborgen 

fühlen. Mobiliar und pädagogisches Material ist so konzipiert, dass es zum Spiel und 

Phantasie anregt. Die Räume strahlen Sauberkeit und Ordnung aus. Für den guten 

Zustand der Spiele und für die Ordnung in den Gruppenräumen ist das 

Gruppenpersonal zuständig (gegebenenfalls müssen Spielsachen ausgebessert, zum 

Reparieren gegeben bzw. ausgetauscht werden) Das pädagogische Personal und der 

Hausmeister achten auf Gefahren durch beschädigte Spielgeräte im Innen- und 

Außenbereich, sowie auf Gefahren durch Müll auf dem Kindergartengelände. 

 

Raumgestaltung des Schlafraumes:  

 

Im Schlafraum hat jedes Kind sein eigenes Bett, von zuhause werden eine Decke und 

ein Kissen mitgebracht. Außerdem kann jedes Kind ein Kuscheltier, Schnuffeltuch oder 

einen Schnuller zum Schlafen mitbringen. Wir schaffen eine ruhige Atmosphäre, 

ermöglichen Rückzugsort für Kinder, die Raum zum Entspannen geben. Der 

Schlafraum wird durch Rollos abgedunkelt, es hängt ein Nachlicht neben der Tür zur 

Orientierung. 

 

Pädagogische Konsequenzen 

Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder ihr Verhalten gewaltfrei zu re- 

flektieren, individuelle Wünsche und Bedürfnisse von sich und anderen zu erkennen,  

zu benennen, zu verstehen, adäquate Lösungsmöglichkeiten zu finden und damit ihre 

sozialen Kompetenzen zu erweitern. 
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Konflikte und Auseinandersetzungen sind ein wichtiger Teil der Interaktion zwischen 

Kindern. In Konfliktsituationen, die Kinder nicht selbstständig lösen können, führen 

die Mitarbeiter mit allen Beteiligten, ohne Schuldzuweisungen, klärende Gespräche. 

Grenzsetzungen stehen immer im direkten Bezug zum Fehlverhalten; angemessen 

und für das Kind nachvollziehbar. Grenzen und die darauffolgenden Maßnahmen 

sind zuverlässig und für alle gleich. 

 

Wickelsituation in der Krippe und im Kindergarten 

Die Kinder dürfen selbst entscheiden, ob andere Kinder beim Wickeln zuschauen 

dürfen oder nicht. Krippen- und Kindergartenkinder können und dürfen das verbal 

äußern. Bei den Krippenkindern, die sich sprachlich nicht äußern können, ist 

besonders auf Mimik, Gestik und Körperhaltung zu achten. Je nach Situation können 

die Kinder entscheiden von wem sie gewickelt werden möchten.  

Die Kinder können gemeinsam auf die Toilette gehen. Gegenseitiges Anschauen ist 

erlaubt.  

 

Vier-Augen-Prinzip 

In vereinzelten Situationen z. B. bei Konflikten sowie bei Fremd- oder Eigengefähr- 

dung kann es notwendig sein, ein Kind körperlich zu begrenzen, um sich selbst oder 

andere vor Aggression, Unfall oder Flucht zu schützen. Dabei ist es sinnvoll, sich Hilfe 

und Unterstützung der Gruppenkollegen zu holen, um die Notwendigkeit bezeugen 

zu können. 

 

Umgang mit Geheimnissen 

Kinder brauchen ein Vertrauensverhältnis um sich wohl zu fühlen. Sie haben in unse- 

rer Einrichtung stets die Möglichkeit sich mit allen Ängsten, Sorgen, Nöten, großen 

und kleinen Geheimnissen an eine selbstgewählte Vertrauensperson zu wenden. Je 

nach Inhalt des Erzählten handelt die Vertrauensperson pädagogisch verantwor- 

tungsvoll ohne sich lustig zu machen oder das Kind bloß zu stellen. Das könnte bei- 
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spielsweise ein Gespräch mit dem Gruppenkollegen, evtl. mit der Einrichtungsleitung,  

dem Team oder mit den Eltern sein. 

Umgang mit privaten Kontakten zu Kindern und Familien 

In einer professionell gestalteten Beziehung zwischen Mitarbeiten und Eltern achten 

wir darauf, uns mit „Sie“ anzusprechen. Es wird vermieden private und berufliche 

Themen zu vermischen. So ist im Team schon vor Aufnahme des Kindes in der Kin- 

dertageseinrichtung bekannt, wenn es private Kontakte gibt. 

 

Situationen im pädagogischen Alltag 

• die Kleidung der pädagogischen Fachkräfte ist dem Berufsbild angemessen 

und witterungsentsprechend 

• während der Arbeitszeit machen die Mitarbeiter keinen Gebrauch vom 

privaten Mobiltelefon 

• die pädagogische Fachkraft vermeidet im Beisein des Kindes über dessen 

Verhalten, Entwicklungs- und Gesundheitszustand mit den Personensorge-

berechtigten zu sprechen oder sich mit der Gruppenkollegin auszutauschen 

 

 

4.1.4 

Fortbildungen………………………………………………………………… 

Die Umsetzung unseres Schutzkonzeptes erfordert umfangreiches und 

spezifisches Fachwissen über Kindeswohlgefährdungen und ihre Folgen, 

Grenzverletzungen, risikobehaftete Bereiche, Vorgehensweisen von Tätern bei 

Verdachtsfällen. 

 

Das Team der Kita „Kunterbunt“ hat dazu Inhouse - Schulungen mit folgen- 

den Themen bereits besucht: 

• „Kinderschutz und Schutzauftrag“ 

• „Kinderschutz“ 
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4.2  Sexualpädagogisches Konzept 

Definition von Sexualität (Weltgesundheitsorganisation WHO) 

„Sexualität bezieht sich auf einen zentralen Aspekt des Menschseins über die gesamte 

Lebensspanne hinweg, der das biologische Geschlecht, die Geschlechtsidentität, die 

Geschlechtsrolle, sexuelle Orientierung, Lust, Erotik, Intimität und Fortpflanzung 

einschließt. Sie wird erfahren und drückt sich aus in Gedanken, Fantasien, Wünschen, 

Überzeugungen, Einstellungen, Werten, Verhaltensmustern, Praktiken, Rollen und 

Beziehungen. 

Während Sexualität all diese Aspekte beinhaltet, werden nicht alle ihre Dimensionen 

jederzeit erfahren oder ausgedrückt. Sexualität wird beeinflusst durch das 

Zusammenwirken biologischer, psychologischer, sozialer, wirtschaftlicher, politischer, 

ethnischer, rechtlicher, religiöser und spiritueller Faktoren“ 3. 

Sexualität beginnt nicht erst später, beispielsweise in der Zeit der Pubertät, sondern 

ist ein menschliches Grundbedürfnis von Beginn an und gehört zur Entwicklung jedes 

Kindes. 

Sie ist nicht den Jugendlichen oder Erwachsenen vorbehalten, sondern durchzieht das 

Leben von der Geburt an. Jedoch äußert sich Sexualität je nach Alter, Reife und 

Entwicklungsphasen in sehr unterschiedlichen Formen. Grundlegend ist es, die 

kindliche Sexualität in ihrer Besonderheit und Eigenständigkeit zu erkennen und 

wertzuschätzen. 

Dass auch Kinder in der Beschäftigung mit sich selbst und im Zusammensein mit 

anderen Kindern Körperfreude und Körperlust empfinden, ist völlig logisch. Genau so 

klar ist auch, dass sich die kindliche Form der körperlichen Lust grundlegend von der 

Erwachsenensexualität unterscheidet. 

Das sexualpädagogische Konzept bietet uns einen Leitfaden, mit welchem wir 

transparent, offen und professionell handeln können und gemeinsame Ziele für die 

                                            
3 WHO in BZgA 2011, S.18). 
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Kinder und uns Erwachsene erarbeitet haben. Diese Ziele stehen im Mittelpunkt 

unseres täglichen Handelns.  

Die Kinder sollen die Möglichkeit haben …  

… ein positives Selbstbild zu entwickeln.  

… einen verantwortungsvollen Umgang mit sich und anderen zu erlernen.  

… ihre Geschlechteridentität, ihr Rollenbild und ihre Persönlichkeit kennenzulernen,   

auszutesten und auszubilden.  

… ihren eigenen Körper kennenzulernen und wahrzunehmen.  

… Grenzen zu setzen, zu spüren und zu erkennen.  

… selbstbestimmt zu leben.  

… ihren Alltag im Kindergarten regeln, Abläufe und Rituale mitzubestimmen.  

 

Wir Erzieherinnen wollen mit unserem Handeln …  

… Transparenz schaffen im Hinblick auf Regeln und Umgangsformen mit kindlicher 

Sexualität und sexuellen Übergriffen unter Kindern.  

… Offenheit schaffen.  

… selbstbestimmtes Leben unterstützen und fördern.  

… Vorbild sein.  

… Raum für Partizipation schaffen.  

Im täglichen Miteinander erleben wir und die Kinder vielfältige Momente, in denen 

kindliche Sexualität und deren Entwicklung uns begegnet und herausfordert. Kinder 

stellen Fragen, erkunden neugierig ihren Körper, spielen Doktorspiele und finden 

sprachliche Begrifflichkeiten für ihren Körper und dessen Funktionen. Um ein 

gemeinsames Handeln im Alltag zu ermöglichen, ist es im Folgenden wichtig, einen 

Blick auf den Umgang mit kindlicher Sexualität in der Kita zu werfen und zu definieren, 

was wir zulassen und wo wir Verhalten begrenzen. Dies schafft für Kinder, 

Erzieherinnen und Eltern Transparenz.  



21 
 

Wir möchten den Kindern vermitteln, dass es verschiedene Familien- und 

Beziehungsmodelle gibt. Diese Modelle können in der heutigen Zeit sehr 

unterschiedlich sein. Es gibt nicht nur Mann und Frau, sondern u.a. auch 

gleichgeschlechtliche Ehen, Patchwork-Familien, Adoptiv- und Pflegeeltern sowie 

Familien mit nur einem Elternteil. Wir möchten den Kindern eine wertfreie Haltung 

gegenüber allen bestehenden Familien- und Beziehungsmodellen vermitteln und 

Akzeptanz schaffen, für neue, individuelle Wege, Familie und Partnerschaft zu leben.  

Die Kinder sollen darin gestärkt, unterstützt und sensibilisiert werden, selbst 

entscheiden zu dürfen, was sie möchten und was nicht. Wir möchten den Kindern 

vermitteln, dass die Grenzen, die sie bestimmen und setzen dürfen, von den 

Beteiligten wahrgenommen und respektiert werden. Alle Kinder werden darin bestärkt, 

ihre eigenen Grenzen deutlich zu machen und diese zu vertreten. Wir Erzieherinnen 

sensibilisieren unsere Haltung, verstärkt auch auf Körperhaltung, Mimik und Gestik der 

Kinder zu achten, die uns nicht verbal äußern können, was sie möchten und was nicht 

(z.B. Wickeln in der Krippe). Wir fragen deutlich und häufiger nach, um 

Missverständnisse zu vermeiden.  

Wir möchten den Kindern vermitteln, dass Kinder in ihren Geschlechterrollen 

gleichwertig sind. Jungen und Mädchen müssen nicht gesellschaftlichen Normen 

entsprechen, sie dürfen anders sein und sich ohne Einschränkungen in 

verschiedensten Rollen ausprobieren.  

Wir möchten den Kindern einen offenen Umgang mit dem Thema kindliche Sexualität 

und der Frage „Wie funktioniert mein Körper und wie funktioniert Fortpflanzung“ 

vermitteln. Wir stehen den Kindern bei Fragen über den eigenen Körper und was mit 

diesem passiert zur Seite und gehen behutsam auf dieses Thema ein.  

Die Kinder dürfen sich im Alltag frei entwickeln und ausprobieren. Hierfür gibt es einen 

festen Rahmen, in dem es Grenzen und Regeln gibt. Diese wurden gemeinsam mit 

den Kindern festgelegt und besprochen. Alle Beteiligten orientieren sich daran. Wir 

haben ein Auge auf die Einhaltung der Regeln und Grenzen.  

Kinder sollen eine Sprache für ihren Körper, seine Funktionen und Bedürfnisse 

erhalten. Zudem sollen sie lernen, ihre Grenzen zu benennen, Grenzverletzungen 

mitzuteilen und Stellung zu beziehen.  
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Die Kinder dürfen ihren Geschlechtsteilen oder Körperfunktionen Namen oder Titel 

geben. Wir Erzieherinnen sind mit den Kindern im Austausch, welche Worte oder 

Bezeichnungen erlaubt sind und welche nicht. 

 

4.3 Partizipation & Beschwerdemanagement 

 

Beschwerdewege 

Im Kindergarten ist es wichtig, eine vertrauensvolle und wertschätzende Atmosphäre 

zu schaffen, in der sich Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte mit Achtsamkeit 

und Respekt begegnen. Dazu gehört auch, dass Fehler gemacht werden dürfen. Um 

konstruktive Anregungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge umsetzen zu können, 

ist neben einer offenen Kommunikation eine objektive, beschwerdefreundliche 

Haltung, wie eine gelebte Kultur des Zuhörens und Ernstnehmens, bedeutsam. 

Sowohl für Kinder als auch für Eltern und Mitarbeiter gibt es im Kindergarten 

verschiedene Möglichkeiten, Kritik zu üben. Eine Beschwerde kann grundsätzlich 

mündlich und/oder schriftlich erfolgen, wobei "schriftlich" für Kinder bedeutet, dass sie 

malen oder zeichnen können, was sie belastet. Damit eine Beschwerde zum Erfolg 

führt, haben sich vier Stufen bei der Umsetzung bewährt: 

 

1. Zusammentragen und klären der Fakten 

2. Lösungsvorschläge gemeinsam suchen, sammeln und abwägen 

3. Einen Konsens finden, der von allen Beteiligten getragen wird 

4. Reflexion, ob das gewünschte Ziel erreicht wurde 

 
4.3.1 Kinder…………………………………………………….. 

Unter Partizipation versteht man einen Sammelbegriff für sehr verschiedene Arten und 

Formen der Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung und Mitbestimmung. Das 

Recht der Kinder auf Beteiligung stellt für uns im Kindergarten einen pädagogischen 

Auftrag und ein politisches Ziel dar. 
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Wenn Kinder aktiv an der Gestaltung ihrer Umgebung teilhaben, wenn sie bei 

Entscheidungen, die sie und ihr Umfeld betreffen, mitreden, mitgestalten und 

mitbestimmen können, tragen sie zur Stärkung von demokratischen Strukturen bei. 

Daraus misst sich die Qualität unserer pädagogischen Arbeit, wie gut wir die 

Bedürfnisse und Lebenssituationen der Kinder berücksichtigen – unabhängig von 

Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Herkunft und Religion.  

Kinder können komplexe technische, wirtschaftliche oder rechtliche Zusammenhänge 

oft noch nicht richtig einschätzen. Damit dies gelingt, müssen sie durch Erwachsene 

begleitet, ermutigt und unterstützt werden. Mit diesem Bewusstsein lernen die Kinder 

eigene Wünsche, Bedürfnisse und Ideen zu äußern, Anliegen vorzutragen, diese um- 

und durchzusetzen sowie Verantwortung zu tragen. Hervorzuheben ist die Tatsache, 

dass Kinder andere Kompetenzen mitbringen, die viele Erwachsene nicht – mehr – 

besitzen: Phantasie, Kreativität, Spontanität und Begeisterungsfähigkeit. 

Partizipation muss im Alltag erst geübt und von den Erwachsenen gelebt werden. Die 

eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen, auch in der Auseinandersetzung mit 

anderen, erfordert ein hohes Maß an Empathie, Akzeptanz, Kompromissbereitschaft 

und Mut. 

Durch die verbale Auseinandersetzung werden die kommunikativen Fähigkeiten 

verbessert. Die Kinder lernen, anderen zuzuhören, vor der Gruppe zu sprechen und 

die eigenen Bedürfnisse mitzuteilen. Sie üben, die Sichtweise anderer Menschen 

anzuerkennen, diese zu akzeptieren und lernen mit Konflikten konstruktiv umzugehen. 

Unvermeidbar in diesem Prozess ist die Erfahrung, dass es nicht immer nur nach dem 

eigenen Willen geht. Die persönliche Frustrationstoleranz wird gefordert und kann 

somit wachsen. Sie erfahren dadurch eine große Selbstwirksamkeit. Im 

Betreuungsalltag erleben die Kinder, dass sie neue und schwierige Anforderungen aus 

eigener Kraft bewältigen können. 

Diese Erfahrung dient als Motor für die Bewältigung neuer Herausforderungen. 

Vertrauen in sich selbst und das eigene Durchhaltevermögen wird gestärkt. Es 

wächst das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Durch gelebte Teilhabe erleben die Kinder, dass sie von Erwachsenen gehört, ernst 

genommen und unterstützt werden. 

Partizipation unterstützt Integration und Inklusion. 
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Die Kinder setzen sich im Betreuungsalltag mit unterschiedlichen Gruppierungen 

auseinander. Der Austausch mit Vielfalt, Unterschiedlichkeit und die dem „Anderssein“ 

entgegengebrachte Wertschätzung und Akzeptanz bilden eine tragfähige Basis, die 

intoleranten und/oder radikalen Haltungen entgegen wirkt. Dadurch wird eine 

selbstbewusste Lebensgestaltung, verbunden mit einem solidarischen Miteinander, 

gefördert. 

 

Hier ist ganz besonders die Haltung der pädagogischen Fachkräfte als Vorbildfunktion 

gefragt. Die Mitarbeiter sind gefordert, die Kinder sehr situativ zu leiten und zu führen, 

ihnen Teilhabe und Mitbestimmung zu ermöglichen, ohne sie zu überfordern. 

 

Den Rahmen dafür bieten  

• Kinderkonferenzen 

 „Kinderkonferenz heißt: Kindern das Wort geben, sie beteiligen, sich auf einen 

andauernden Veränderungsprozess einlassen und begeben. Konkrete Situatio- 

nen verstehen, besprechen und gestalten, zusammen planen und phantasieren,  

erzählen und philosophieren. Unmut und Freude ausdrücken, gemeinsames Aus- 

handeln von Ideen und Vorhaben, Grenzen von sich und anderen erfahren und  

schließlich Verantwortung und Engagement entwickeln. 

Kinderkonferenzen haben Formen: Kinder und pädagogische Fachkräfte sind 

gleichberechtigt, die Gesprächsführung wechselt, Inhalte oder Tagesordnungs- 

punkte können von allen eingebracht werden, die Ergebnisse werden kindgemäß 

dokumentiert. Konferenzen haben einen eigenen "Raum". Sie können spontan 

oder regelmäßig durchgeführt werden und sollten nicht länger als 20 Minuten 

dauern. Gesprächsregeln wie etwa ein "Sprechstein" können entwickelt werden,  

Konferenzen werden eröffnet und geschlossen sowie gemeinsam verabredet,  

was jeweils verhandelt wird…..“ 

Kinderkonferenzen sind im Hinblick auf das Schutzkonzept wertvolle Instrumente 

um deren Perspektiven einholen und erfahren zu können. 

• Beschwerdemanagement für Kinder 
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Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheit zu verstehen, die sich abhängig 

von Alter, Entwicklungsstand und Persönlichkeit des Kindes in verschiedener Weise 

ausdrücken kann. Sowohl verbale Äußerungen, als auch Weinen, Wut, Traurigkeit,  

Aggressivität oder Zurückgezogenheit sind hier möglich. 

Ältere Kinder können sich schon gut über die Sprache mitteilen, wohin- 

gegen die Beschwerden der Kleinsten von den Pädagogen sensibel aus dem Verhal- 

ten des Kindes wahrgenommen werden muss. Achtsamkeit und eine dialogische Hal- 

tung der pädagogischen Fachkraft sind hier besonders wichtig. 

Durch die Schaffung einer verlässlichen und auf Vertrauen aufgebauten Beziehung 

entsteht für die Kinder ein sicherer Raum, in dem Beschwerden angstfrei geäußert 

und mit Respekt und Wertschätzung angenommen und bearbeitet werden können. 

In unserem Kindergarten können Kinder sich beschweren, wenn sie sich ungerecht 

behandelt fühlen, in Konfliktsituationen, über unangemessene Verhaltensweisen der 

pädagogischen Fachkräfte, sowie über alle Belange, die ihren Alltag betreffen, wie z.B. 

Angebote, Essen, Regeln, etc. 

Ihre Anliegen können die Kinder sowohl im persönlichen Gespräch mit der pädagogi- 

schen Fachkraft, als auch im gemeinsamen Stuhlkreis oder einer (Kinderkonferenz) 

vorbringen.  

Auch der Beschwerdeweg über die Eltern ist möglich und gerade für jüngere Kinder 

manchmal einfacher. 

Zusammen mit dem Kind, mit allen Beteiligten, im Gespräch mit der Gruppe und/oder 

bei Bedarf mit den Eltern werden im respektvollen Dialog auf Augenhöhe gemeinsa- 

me Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. 

 

  

  4.3.2 Eltern………………………………………………………… 

"Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in 

ihren Einrichtungen mit den Erziehungsberechtigten zum Wohl der Kinder und zur Si- 

cherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses zusammenarbeiten. Die Erzie- 

hungsberechtigten sind an den Entscheidungen und wesentlichen Angelegenheiten 

der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen" (§ 22a Abs. 2 SGB VIII) 
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Aus dieser Festlegung im Gesetzestext lassen sich unterschiedliche Formen der Par- 

tizipation folgern: 

 

• Transparenz mit der pädagogischen Arbeit 

Von großer Bedeutung in der Elternarbeit ist die Transparenz der pädagogischen 

Arbeit. Transparenz setzt zugleich eine Kooperation der pädagogischen Fachkräfte mit 

den Eltern voraus.  

Das Abstimmen der Erziehungsziele und des Erziehungsver- 

haltens stehen dabei an erster Stelle.  

Eltern haben einen Anspruch darauf, zu erfahren wie ihr Kind in der Einrichtung 

erzogen wird. Dafür haben wir vielfältige Angebote, um die pädagogische Arbeit 

offen zu legen. Neben einem Tag der offenen Tür und einem Aufnahme- bzw.  

Vorstellungsgespräch bieten wir Elterngespräche, Hospitationen, Informations- 

veranstaltungen, Elternbriefe, die Homepage sowie regelmäßige Einladungen zu 

Veranstaltungen, Treffen und Elternabenden an. Diese Kontakte werden auch 

genutzt um auf das Schutzkonzept aufmerksam zu machen sowie die Sorgen und 

Ängste der Eltern zu berücksichtigen. 

 

• Mitbestimmung bei der Betreuung, Bildung und Erziehung des eigenen Kindes 

Mütter und Väter haben nicht nur das Recht zu erfahren, wie ihr Kind in der Kita 

erzogen, gebildet und betreut wird, sondern auch das Recht, die für ihr 

Kind geltenden individuellen Ziele und Maßnahmen mitzubestimmen. So können 

sie gegenüber den pädagogischen Fachkräften ihre Wünsche und Erwartungen 

äußern - z.B. dass ihr Kind vor allem im feinmotorischen Bereich gefördert wer- 

den soll. 

Werden Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten, (drohende) Be- 

hinderungen usw. festgestellt, bestimmen sie mit, wie damit in der Einrichtung 

umgegangen wird, ob besondere heilpädagogische oder therapeutische Maß- 

nahmen notwendig sind und - falls ja - wo und wie diese durchgeführt werden. Die 

Wünsche und Vorstellungen der Eltern können jedoch nur in dem Maße berück- 
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sichtigt werden, in dem sie dem Wohl des betroffenen Kindes entsprechen. Fer- 

ner sollten sie mit der Konzeption unseres Kindergartens im Einklang stehen, von 

den Fachkräften pädagogisch vertreten werden können und unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen umzusetzen sein. 

 

• Mitbestimmung bei der Betreuung, Bildung und Erziehung aller Kinder 

Interessierte Eltern haben die Möglichkeit, ihre Vorstellungen im Rahmen einer 

jährlichen anonymen schriftlichen Befragung zum Ausdruck zu bringen. 

Durch diese Teilhabe können Vorschläge zur Optimierung pädagogischer Maß- 

nahmen und Bildungsangebote eingebracht werden. 

Die Auswertung wird für die Weiterentwicklung und Verbesserung unseres Kin- 

dergartens verwendet. Dadurch können eingefahrene Gewohnheiten erkannt und 

geändert, Missstände behoben und Wünsche berücksichtigt werden. 

 

• Mitwirkung im Elternbeirat 

Im Elternbeirat nehmen von der Gesamtelternschaft gewählte Eltern die in den 

Gesetzen und Verordnungen genannten Mitbestimmungsrechte wahr.  

Sie geben den pädagogischen Fachkräften Feedback hinsichtlich der Bedürfnisse 

und Zufriedenheit der Eltern und stellen sich schützend vor sie, falls einzelne El- 

tern unerfüllbare Wünsche oder unberechtigte Kritik äußern. So werden sie für die 

pädagogischen Fachkräfte zu Bündnispartnern und Wegbegleitern.  

 

• Beschwerdemanagement für Eltern 

Eine konstruktive Zusammenarbeit mit Eltern ist für die pädagogische Arbeit am Kind 

wertvoll und nicht wegzudenken. Das Miteinander zwischen Elternschaft und päda- 

gogischen Fachkräften sollte ein lebendiger und respektvoller Umgang auf Augenhö- 

he sein, der eine Basis für eine wertschätzende Erziehungsarbeit bildet. 

Im direkten Dialog, bei Tür- und Angelgesprächen, bei vereinbarten Elterngesprä- 

chen, durch das Einbinden des Elternbeirates, mittels Elternfragebogen zur Zufrie- 

denheit der Einrichtung, per Telefon, E-Mail und/oder Brief aber auch durch sensible 
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Wahrnehmung und Beobachtung werden Beschwerden der Eltern aufgenommen und 

dokumentiert. 

Dabei können Eltern sich beschweren bei den pädagogischen Fachkräften, der 

Kitaleitung, dem Träger sowie den Elternvertretern des Beirates als Bindeglied 

zur Einrichtung. 

Konstruktive Beschwerden durch Eltern werden zeitnah bearbeitet. Entspre- 

chend der Situation erfolgen Gespräche in einer „Zweierkonstellation“, mit allen Be- 

troffenen bzw. Beteiligten, im Team, mit dem Elternbeirat und/oder Träger. 

 

   4.3.3 Partizipation von pädagogischen Fachkräften…………………………. 

 

Partizipation als Handlungskompetenz und gelebte Praxis lässt sich nicht durchset- 

zen, wenn die Betroffenen – pädagogische Fachkräfte und Leitung – nicht davon 

überzeugt wären, dass und wie Partizipation gelingen kann und notwendig ist,  

um qualitativ hochwertig pädagogisch zu arbeiten. Dafür brauchen die Fachkräfte 

zunächst selbst ein Recht auf Beteiligung. 

Dies gelingt indem das Team an grundsätzlichen Entscheidungen, die sie als Ausfüh- 

rende direkt betreffen, beteiligt wird. 

Einerseits zu leiten und andererseits zu begleiten, ist dabei Teil des Profils der Ein- 

richtungsleitung. 

 In einer demokratischen Teamkultur können Ressourcen einzelner 

Teammitglieder am besten zum Tragen kommen, unterschiedliche Sichtweisen ein- 

fließen und damit von allen getragenen Entscheidungen hervorbringen. Partizipation 

sorgt für eine Identifikation mit dem „Produkt“ der gemeinsamen Aushandlungen und 

führt zu höherer Motivation. Partizipation im Team ist ein wesentlicher Motor für eine 

nachhaltige Organisationsentwicklung. 

• Beschwerdemanagement für Mitarbeiter 

Ein „ideales“ Team ist ein Team, in dem alle Mitglieder mit Begeisterung auf das glei- 

che Ziel hinarbeiten. Jedes Mitglied wird entsprechend seiner Stärken und Talente 

eingesetzt und alle Mitglieder verstehen sich untereinander. Dazu gehört auch eine 

offene Streitkultur. Im Rahmen einer konstruktiven Teamarbeit und Konfliktfähigkeit ist 
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jede pädagogische Fachkraft gefordert eine Beobachtung, ein Verhalten, ein „Gerücht“ 

anzusprechen sowie sich einem Konflikt zu stellen. 

Spannungen, Meinungsverschiedenheit und/oder Schwierigkeiten im Team als auch 

Unzufriedenheit, Problematik und/oder Frustration am Arbeitsplatz können im 

„Vier – Augen – Gespräch“, durch Einbeziehung der Kita-Leitung, durch Her- 

anziehen aller Beteiligten und/oder in Teamsitzungen angesprochen werden. Dabei 

müssen Ursachen geklärt, Regeln festgelegt, Wünsche und Bedürfnisse gesammelt,  

Verständnis geklärt, gemeinsame Lösungen gesucht, Lösungen bewertet und ausge- 

handelt sowie Zielvereinbarungen getroffen werden.  

Bei Bedarf wird ein Protokoll erstellt und ein Folgetermin vereinbart. 

Parallel dazu kann – je nach Inhalt und/oder Intensität des Konfliktes – der Träger 

hinzugezogen werden. 

 

5. Intervention ..............................................................................  

Bei einem vagen, begründeten oder erhärteten Verdacht auf sexualisierte Gewalt 

gegenüber Kindern braucht es eine entsprechende Intervention. 

Tritt ein solcher Fall in einem Kindergarten auf, ist es wichtig, auf entsprechende 

Vorgehensweisen und Verfahrensabläufe zurückgreifen zu können, die vorab in 

einem sogenannten Handlungsplan festgehalten wurden.  

Ein Handlungsplan bietet den Beschäftigten und der Leitung in einem Moment 

großer, mitunter krisenhafter Unsicherheit und Emotionalität Orientierungshilfen zu 

Maßnahmen der Intervention. 

Von Bedeutung ist dabei der Datenschutz.  

Gleichzeitig sind die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten zu wahren – nur so kann 

eine Verunsicherung der Mitarbeiter und der Eltern vermieden, sowie 

ungerechtfertigten Verdächtigungen vorgebeugt werden. 

Der Handlungsplan berücksichtigt unterschiedliche Stufen der Intervention 

bezüglich Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen oder strafrechtlich relevanten 

Handlungen. 

 

Dabei wird unterschieden, zwischen: 
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• Verdachtsfälle, die sich außerhalb der Einrichtung ereignen, indem 

sexualisierte Gewalt durch Eltern, Angehörige oder anderen 

Bezugspersonen ausgeführt wird. 

• Verdachtsfälle, die sich innerhalb der Einrichtung ereignen, indem 

Grenzverletzungen und/oder Übergriffe durch Mitarbeiter, Vorgesetzte wie 

Einrichtungsleitung, bzw. anderweitig eingebundene Personen ausgeführt 

werden. 

 

Dabei ist zu differenzieren, ob ein Kind von (sexueller) Gewalt durch einen 

Mitarbeiter erzählt oder ein Mitarbeiter durch Wahrnehmung und/oder Information 

durch Dritte darauf aufmerksam wird. 

Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt können einen Menschen nachhaltig 

an Leib und Seele schädigen. Deshalb ist eine klare Haltung der Mitarbeiter zu 

jeder Art von Grenzverletzungen, sexueller Übergriffigkeit und sexualisierter 

Gewalt erforderlich. 

 

Dazu gehören: 

• das „Null-Toleranz-Prinzip“ – keine Toleranz gegenüber den Taten und 

Transparenz bei der Aufklärung und Aufarbeitung von Fällen sexualisierter 

Gewalt. 

 

• die Verpflichtung der Mitteilung von Verdacht an die dienstvorgesetzte 

Person, der Einrichtungsleitung. Wenn diese selbst betroffen ist, ist die 

nächste höhere Ebene, die Ansprechperson des Trägers, zu kontaktieren. 

 

Bei Kenntnisnahme eines Hinweises ist es wichtig: 

 

• akute Gefahrensituationen immer sofort zu beenden 

 

• ruhig bleiben, nicht vorschnell, aber konsequent und besonnen zu handeln 

 

• sorgfältige Dokumentationen zeitnah anzufertigen 
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• sich mit einer Person des eigenen Vertrauens diskret zu besprechen, ob die    

Wahrnehmungen geteilt werden 

 

• keine eigenen Ermittlungen bzw. Befragungen durchzuführen 

 

• von der „Wahrhaftigkeit“ des Kindes auszugehen 

 

• transparent vorzugehen 

 

• an die zuständige Person zu melden und in den Regelablauf einzusteigen 

 

• eigene Grenzen und Betroffenheit zu erkennen und zu akzeptieren 

 
 
5.1 Interne Gefährdung 
 
5.1.1 Gewalt durch Mitarbeiter……………………………………………………. 

 

Nimmt ein/e Mitarbeiter/in während ihrer Tätigkeit in der Kita gewichtige Anhaltspunkte 

für eine Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeiter bei einem Kind wahr, so informiert 

diese sofort die Leitung. Die Leitung organisiert die Durchführung der Fallberatung 

unter Hinzuziehung einer „insoweit erfahrenen“ Fachkraft zur Abklärung des 

Gefährdungsrisikos. Dann sprechen Leitung und Träger und evtl. ein weiterer Vertreter 

des Trägers unverzüglich mit der beschuldigten Person. Dies wird schriftlich 

dokumentiert. 

 

 
Führt das Gespräch zu dem Ergebnis, dass möglicherweise „gewichtige 

Anhaltspunkte“ für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, so werden unverzüglich 

weitere Maßnahmen eingeleitet (wie die Hinzuziehung weiterer Kräfte nach §8a SGB 

VIII, Information des Jugendamtes, bis hin zur Suspendierung der betroffenen Person 

und einem strafrechtlichen Verfahren). 
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5.1.2 Gewalt unter Kindern………………………………………………. 
 
Bei übergriffigem Verhalten von Seiten der Kinder ist der pädagogische Umgang mit 

diesem Verhalten, der Schutz der betroffenen Kinder, wie auch eine wirksame Form 

der Einflussnahme auf das übergriffige Kind gefragt.  

Die ungeteilte Aufmerksamkeit wird zuerst dem betroffenen Kind zuteil (wir verzichten 

bewusst darauf, Menschen als „Opfer“ zu bezeichnen, um sie nicht auf nur ein 

Merkmal, hier das Opfer-sein, zu reduzieren). Es braucht den sofortigen Schutz, den 

Trost, die Zuwendung und die Versicherung, dass sich das übergriffige Kind falsch 

verhalten hat und nicht das betroffene Kind selbst.   

Maßnahmen, die hier notwendig sind und von den Pädagog*innen entschieden 

werden, zielen auf Verhaltensänderungen durch Einsicht und Einschränkung für das 

übergriffige Kind ab und nicht auf Sanktion. Sie sind befristet und werden konsequent 

durchgeführt, kontrolliert und wahren die Würde des Kindes.   

Für den Umgang mit den Eltern der beteiligten bzw. betroffenen Kinder ist 

Transparenz das oberste Gebot. 

 

Wiederholtes oder gezielt übergriffiges Verhalten von Kindern im Vorschulalter ist 

möglicherweise als ein Hinweis auf eine akute Gefährdung des Kindeswohls, 

entsprechend SGB VIII § 8a zu verstehen und mit der insofern erfahrenen Fachkraft 

und den entsprechenden Fachstellen zu beraten. 

 
 
 
 
 
 
 
5.2 Externe Gefährdung…………………………………………………….  

Gefährdung im sozialen Umfeld der Kinder (§8a SGBVIII) 
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Die Hauptaufgabe einer insoweit erfahrenen Fachkraft, auch Kinderschutzfachkraft 

genannt, liegt darin, Pädagogen sowie die Leitungsebene zu beraten und zu 

unterstützen. Sie unterstützt bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung und 

hilft festzulegen, wie weiter zu verfahren ist, um das Kindeswohl zu sichern. 

Dabei stützt sich die insoweit erfahrene Fachkraft auf die Informationen, die ihr von 

der Kita vorgelegt werden. Sie führt also nicht selbstständig Erhebungen durch (z. B. 

Gespräche mit Eltern und Kindern). Das bedeutet, dass die Verantwortung für die 

einzelnen Schritte im Prozess der Risikoabschätzung weiterhin die Einrichtung trägt. 

Das Aufgabenspektrum der insoweit erfahrenen Fachkraft unterscheidet sich je nach 

Fallkonstellation.  

Sie wirkt jedoch insbesondere unterstützend und beratend z. B. bei: 
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• der Prüfung und Gewichtung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 

• der Risikoabschätzung einer Kindeswohlgefährdung hinsichtlich ihrer Ausprägung, 

• der Art und Weise der Einbeziehung der Eltern und der Kinder (z. B. Strategien der 

Gesprächsführung, Motivation) 

• der Ressourcenprüfung des Kindes und dessen Eltern 

• der Versachlichung 

• dem besseren Fallverständnis. 

 

Die insoweit erfahrene Fachkraft wird hinzugezogen, wenn Mitarbeiter Unterstützung 

benötigen, um einen Fall von eventuell vorliegender Kindeswohlgefährdung 

fachgerecht einschätzen zu können. Sie wird also gerufen, noch bevor das Jugendamt 

informiert wird, um rechtzeitig das Nötige zur Abwendung bzw. zur möglichst präzisen 

Einschätzung der Kindeswohlgefährdung zu unternehmen. 

Die Kinderschutzfachkraft sollte insofern mindestens dann einbezogen werden, wenn: 

 

• eine große Unsicherheit bei der Risikoabschätzung vorherrscht 

• der Fall sehr komplex ist 

• eine pädagogische Fachkraft selbst in den Fall verstrickt und aufgrund dessen 

emotional belastet ist 

 

     6. Anlaufstellen & Ansprechpartner…………………………… 

Sabine Gruber 
"Insoweit erfahrene Fachkraft" 

Nürnberger Straße 32 

91522 Ansbach 

Telefon: 0160/5578398 

E-Mail oder Kontaktformular 

 

 

 

https://www.ansbach.de/B%C3%BCrger/Familie-Soziales/Familie/Insoweit-erfahrene-Fachkraft-IsoFak-/index.php?ModID=9&object=tx%7c2595.2&FID=2595.1760.1&NavID=2595.1087&La=1
mailto:isofak@ansbach.de
https://www.ansbach.de/B%C3%BCrger/Familie-Soziales/Familie/Insoweit-erfahrene-Fachkraft-IsoFak-/index.php?ModID=9&object=tx%7c2595.2&FID=2595.1760.1&mt_step=contact&to_id=2595.1760.1&NavID=2595.1087&La=1
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Iris Appel 
"Insoweit erfahrene Fachkraft" 

Nürnberger Straße 32 

91522 Ansbach 

Telefon: 0173/3761328 

E-Mail oder Kontaktformular 

 

Frau Yvonne Eckstein  

Sachgebiet 55 - KoKi (Koordinierende Kinderschutzstelle) 

Frühe Hilfen (bis 6 Jahre) 

Crailsheimstraße 1 

91522 Ansbach  

Telefon:  (0981) 468-5586  

Fax:  (0981) 468-18 5599  

E-Mail:  yvonne.eckstein@landratsamt-ansbach.de  

E-Mail:  koki@landratsamt-ansbach.de  

 

Frau Anita Neudert  

Sachgebiet 55 - KoKi (Koordinierende Kinderschutzstelle) 

Frühe Hilfen (bis 6 Jahre) 

Crailsheimstraße 1 

91522 Ansbach  

Telefon:  (0981) 468-5588  

Fax:  (0981) 468-5599  

E-Mail:  anita.neudert@landratsamt-ansbach.de  

E-Mail:  koki@landratsamt-ansbach.de  

 

 

7. Regelmäßige Überprüfung & Weiterentwicklung……….. 

https://www.ansbach.de/B%C3%BCrger/Familie-Soziales/Familie/Insoweit-erfahrene-Fachkraft-IsoFak-/index.php?ModID=9&object=tx%7c2595.2&FID=2595.1761.1&NavID=2595.1087&La=1
mailto:isofak@ansbach.de
https://www.ansbach.de/B%C3%BCrger/Familie-Soziales/Familie/Insoweit-erfahrene-Fachkraft-IsoFak-/index.php?ModID=9&object=tx%7c2595.2&FID=2595.1761.1&mt_step=contact&to_id=2595.1761.1&NavID=2595.1087&La=1
mailto:yvonne.eckstein@landratsamt-ansbach.de
mailto:koki@landratsamt-ansbach.de
mailto:anita.neudert@landratsamt-ansbach.de
mailto:koki@landratsamt-ansbach.de
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Um unsere Arbeit stetig zu hinterfragen und zu verbessern, unsere Konzeption 

kontinuierlich zu aktualisieren sowie das Schutzkonzept ständig zu reflektieren und auf 

Wirksamkeit zu überprüfen, finden folgende Qualitätsmerkmale für die pädagogischen 

Fachkräfte statt: 

 

• Regelmäßige Teambesprechungen mit den Inhalten: 

- Planung, Organisation und Reflexion der pädagogischen Arbeit 

- Informationen von Trägerseite 

- Informationen von Leiterinnenkonferenzen 

- Informationen von Fort- und Weiterbildungen 

- Fallbesprechungen 

- Rückmeldungen durch Eltern/Elternbeirat 

- Erstellung und Auswertungen von Elternumfragebögen 

• jährlich fünf Teamtage: 

- Jahresplanung 

- Unterweisungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitskoordinierung sowie zur Ver- 

   besserung der Arbeitssicherheit 

• Inhouse – Schulungen nach Bedarf bzw. auf Anordnung des Trägers 

• Angebot von Supervisionen 

• jährliche Mitarbeitergespräche 

• zwei Fortbildungstage je Mitarbeiter im Kalenderjahr 

• Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Erste Hilfe Kurs alle 2 Jahre 

• Teilnahme des Teams an einer Arbeitssituationsanalyse. 

Die Arbeitssituationsanalyse ist ein Gruppendiskussionsverfahren, das einen schnel- 

len Überblick über die wichtigsten Probleme bei der Arbeit sowie über gesundheitli- 

che Belastungen und ungenutzte Ressourcen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

ermöglicht. 

 

 

8.Material & Vorlagen 



37 
 

Selbstverpflichtung  

Leitsatz:  

Dem Schutz, der Fürsorge, der Erziehung und Bildung und der Wahrung der Rechte 

der Kinder sind wir verpflichtet. Auf der Grundlage eines Menschenbildes, das alle 

Geschöpfe gleichermaßen annimmt, pflegen wir einen wertschätzenden und 

respektvollen Umgang miteinander. Wir verpflichten uns auf folgende Grundsätze: 

 

1. Wir gewährleisten mit unseren menschlichen Begegnungen und unserer 
pädagogischen Haltung die alltägliche Erfahrung von Selbstwirksamkeit. 
Respekt und Wertschätzung sollen erlebbar werden. Wir bieten Hilfe in Not an 
und nehmen sie in Anspruch. So stärken wir Menschen in ihren Möglichkeiten 
zur Teilhabe und Selbstbestimmung.  
 

2. Abwertendes, erniedrigendes, gewalttätiges, bloßstellendes, diskriminierendes 
und sexualisiertes Verhalten in verbaler und nonverbaler Form wird von uns 
thematisiert und nicht toleriert. 
 

3. Wir unterstützen aktiv den Umgang mit Beschwerden und Fehlern, weil nach 
unserem Verständnis im menschlichen Dasein Unvollkommenheit dazugehört. 

 

4. Zum Verständnis unserer Fehlerkultur gehört es, Fehler und Überforderung 
anzusprechen, genau hinzuschauen und unter Mitarbeitenden und in der 
Trägerschaft eine Atmosphäre des Aufarbeitens zu schaffen. Es gibt eine Kultur 
des Ansprechens. Fehler – potentiell möglich in der alltäglichen Praxis – werden 
thematisiert und reflektiert. Damit werden Veränderungsprozesse für die 
Zukunft möglich.  

 

5. Wenn ein Lern- und Bildungsangebot (Tagesablauf, Morgenkreis, Essen, 
Ruhebedarf, …) mit seinem Ablauf für Kinder grenzwertig wird, haben wir das 
im Blick und thematisieren mögliche Veränderungen. Die aktive Beteiligung von 
Kindern an den sie betreffenden Abläufen und Entscheidungen wird von uns 
ermöglicht. Erziehung braucht eine Kultur der Beteiligung! 

 

6. Das Thema „kindliche Sexualität“ hat aufgrund des Spannungsfelds zwischen 
altersangemessener Aktivität und Übergriffen unsere Aufmerksamkeit. Es 
gehört zum Bereich der Sozial- und Persönlichkeitsbildung und ist in unserem 
Konzept verankert. Durch klare Regeln für Rollenspiele, die wir mit den Kindern 
entwickeln, üben, prüfen und wiederholen, beugen wir Grenzverletzungen und 
Übergriffe – auch von Kindern untereinander – vor. Eine Kriminalisierung von 
Kindern bei Übergriffen ist zu vermeiden. 
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7. Wir pflegen eine beschwerdefreundliche Einrichtungskultur.  
 

8. Wir sind sensibilisiert, bei Kindern entwicklungs- und altersgemäße Formen des 
Beschwerdeausdrucks wahrzunehmen wie z.B. das Wegdrehen des Kopfes, 
Schreien, blasse Hautfarbe (sog. Feinzeichen) oder Weinen als Ausdruck von 
Unwohlsein und ggf. erlebtem Übergriff, der eine Verhaltensveränderung 
unsererseits notwendig macht. Im Rahmen einer beziehungsvollen Pflege 
achten und wahren wir die Intimsphäre der Kinder. Formen der Beteiligung, der 
Rückmeldung und Beschwerden sind für Eltern und Kinder entwickelt. Sich 
beschweren dürfen und können schützt Kinder vor Übergriffen! 

 

9. Kollegiales Korrigieren im Bereich wahrgenommener Grenzverletzungen gehört 
zur Einrichtungskultur. Ein „unmittelbares Einmischen“ unter Kolleg*innen ist 
Beschwerdebearbeitung in der Situation und besonders dann notwendig, wenn 
Kindern eine eigenständige, nachträgliche Beschwerde sprachlich, alters- 
und/oder entwicklungsbedingt über das ihnen Widerfahrene nicht möglich ist. 
Wir machen uns gegenseitig auf Fehler und grenzverletzendes Verhalten 
aufmerksam. 

 

10. Menschen ernst nehmen und wertschätzen heißt für uns, konstruktive 
Rückmeldung zu geben, Konflikte zu thematisieren und auszutragen, den 
Schutz der Schwächeren zu gewährleisten und einer Kultur des „Wegsehens“ 
vorzubeugen. 

 

11. Professionelles Handeln bedeutet für uns as Kennen von (internen und 
externen) Hilfsangeboten und die Wahrung der eigenen Grenzen. Hilfe 
anfordern ist kein Scheitern, sondern professionelles Handeln! 

 

12. Verantwortung und Fürsorge des Trägers zur Bereitstellung von 
Unterstützungssystemen und der Wahrnehmung gesetzlicher Vorgaben (§ 72 
a/§ 8 a/§ 47 SGB VIII) ist Voraussetzung für eine gute Prävention. Der Träger 
wird bei sich abzeichnenden Überforderungen, Fehlverhalten und 
Grenzverletzungen umgehend einbezogen. 

 

13. Wir sind uns bewusst, dass (sexuelle) Gewaltanwendung und Körperverletzung 
aber auch die Unterlassung von Hilfeleistung gegenüber den uns anvertrauten 
Kindern disziplinarische, arbeitsrechtliche und/oder strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich zieht. 
 

 

                                                ……………………………………………… 
                    Datum                                                                                         Unterschrift Mitarbeitende 
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Verhaltenskodex 

Wir und die Kinder 
 

 In der Kita ist die Selbstbestimmung der Kinder die wichtigste Richtschnur bei 
Körperkontakt und Zärtlichkeiten. Der Wunsch nach Körperkontakt geht immer 
vom Kind aus. Die Erwachsenen sorgen dafür, dass unangemessener 
Körperkontakt unterbleibt. 

 Mitarbeitende sollen keine Berührungen von Kindern zulassen, wenn sie ihnen 
unangenehm sind.  

 Wir berühren Kinder im Genitalbereich ausschließlich zu pflegerischen 
Verrichtungen. 

 Kinder können ihnen unangenehme Situationen jederzeit verlassen. Ihre 
Bewegungsfreiheit wird nicht eingeschränkt. 

 Sollten aus Gründen des Selbst- oder Fremdverletzungsrisikos oder der 
Aufsichtspflicht von Kindern Maßnahmen notwendig (geworden) sein, die dem 
Verhaltenskodex/der Selbstverpflichtung widersprechen, werden diese 
umgehend mit der Leitung/dem Träger, den Personensorgeberechtigten, dem 
Kind, unabhängigen Beratungsstellen und dem Jugendamt reflektiert. 

 Wir küssen Kinder nicht aktiv und lassen uns nicht auf den Mund küssen. 
 Beim Fiebermessen kommen – wenn die schriftliche Erlaubnis der Eltern 

vorliegt – nur nichtinvasive Methoden zur Anwendung. 
 Der Toilettengang wird nur auf Bitte der Kinder oder bei benötigter 

Unterstützung begleitet (Ausnahme: Konsequenz von Übergriffen unter 
Kindern). Geduscht werden Kinder nur, wenn dies aus hygienischen Gründen 
unabdingbar ist. 

 Wenn Kinder in der KITA planschen tragen sie Badewindel oder Badekleidung. 
 Wir benutzen eine korrekte Sprache zur Benennung der Geschlechtsorgane: 

Scheide, Penis, Popo. 
 Wir achten auf verbale, mimische oder körperliche Hinweise der Kinder, 

ablehnend oder zustimmend und unterstützen uns dabei gegenseitig. Kollegiale 
Kritik wird erwartet und reflektiert. 

 Wir machen uns gegenseitig auf Fehler und grenzverletzendes Verhalten 
aufmerksam und kontrollieren damit kollegial und gegenseitig das Einhalten von 
Regeln. 

 Beabsichtigte Ausnahmen und Verstöße werden der Einrichtungsleitung zur 
Kenntnis gebracht. Fehler passieren und werden aktiv angesprochen. 

 Wir fordern die Kinder und Eltern immer wieder zu Rückmeldung auf und 
nehmen Kritik an. 

 Jeder ist mit seiner Arbeit für die anderen sichtbar und ansprechbar. 
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 Film- und Fotoaufnahmen entstehen ausschließlich mit den Medien der 
Einrichtung und nur zu den über die Konzeption abgesicherten Zwecke, zu 
denen eine Zustimmung der Personensorgeberechtigten und der Kinder 
vorliegt. Private Handys sind während der Dienstzeit im Personalschrank 
verschlossen. 

 Alle Angebote mit Kindern finden in jederzeit von außen zugänglichen, 
unverschlossenen Räumen statt. 

 Eins-zu-Eins-Settings bedürfen einer konzeptionellen Begründung. Ihre 
Begleitung durch Mitarbeitende und/oder Personensorgeberechtigte ist 
jederzeit möglich. 

 

Wir und die Eltern 
 
 Herabwürdigendes Verhalten gegenüber Eltern – egal welcher Herkunft, 

welchen Glaubens und welcher Nationalität – wollen wir nicht!  
 Wir wollen Eltern nicht ändern! 
 Wir respektieren alle Eltern als Experten für Ihre Kinder und sind mit ihnen 

regelmäßig partnerschaftlich im Gespräch!  
 Wir stehen Eltern mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie dies wünschen! Wir 

ärgern uns nicht über Eltern, die dieses Angebot nicht annehmen möchten 
oder können! 

 Kritik nehmen wir gern an und geben zeitnah eine Rückmeldung! 
 

Wir im Team 
 

 Ich bin ok – Du bist ok – wir sind ok! 
 Einer für alle – alle für einen! 
 Erst hinhören, dann reden! 
 Wir reden miteinander – nicht übereinander! 
 Wir respektieren unterschiedliche Meinungen! 
 Wir üben konstruktive Kritik und ertragen diese! 
 Wenn wir uns nicht einigen können, suchen wir einen Kompromiss oder 

orientieren uns am Modell des Probehandelns! Einstimmigkeit statt 
Bügeltechnik! 

 Differenzen und Konflikte werden offen angesprochen und bearbeitet! 
 Wir pflegen offene Informationen! 
 Wenn wir schwerwiegende Konflikte haben, holen wir uns gemeinschaftlich 

Hilfe! 
 Der kritischen Reflexion unserer eigenen Arbeit sind wir verpflichtet! 
 Gegenseitige Unterstützung und ein wertschätzender Umgang sind uns wichtig! 
 Fehler dürfen passieren, aber nicht geheim gehalten werden! 
 Wir machen uns gegenseitig auf Fehler und grenzverletzendes Verhalten 

aufmerksam! 
 Wir achten darauf, dass wir viel zu lachen haben! 
 Wir sind EIN Team! 
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Quellen 

• Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) - „Gesetz zur Stärkung eines aktiven 

Schutzes von Kindern und Jugendlichen“ – in Kraft. 

• Die UN-Kinderrechtskonvention, die von der UNO am 20.November 1989 

verfassten internationalen Kinderrechte, wurden von Deutschland ratifiziert 

und nehmen dadurch einen vergleichbaren Rang wie das Grundgesetz ein. 

• Das deutsche Grundgesetz und §§1627,1666 BGB 

• SGB VIII - § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Fassung 

1.1.2012) 

• SGB VIII - § 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

• SGB VIII - § 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 

• Handlung Leitfaden zum Kinderschutz Kita als sicherer Ort - 

Bereichsbezogenes Schutzkonzept für evangelische Kitas - Evkita Bayern 

(evkita-bayern.de) 

• Schutzkonzept gegen Kindeswohlgefährdung für Kindertageseinrichtungen 

Bistum Fulda 

• Kinderschutz: Sexualerziehung in der Kita: Basiswissen, Fallbeispiele, 

Reflexionsfragen und Checklisten für Team- und Elternarbeit. 

Arbeitsmaterial ... von Michael Kröger (Autor) 

• Kindeswohlgefährdung und Kindesschutz im KiTa: Fortbildungskonzept 

Taschenbuch – 28. Dezember 2016 von I. Seel (Autor) 

• Kompetent erziehen: Kinderschutz und Kinderrechte - Fragen und 

Antworten: Praxisband Taschenbuch – 1. Juli 2019 

von Wassilios E. Fthenakis (Herausgeber), Heike Schnurr (Autor) 

• Sexualerziehung im Kindergarten, Verlag Brandes & Apsel, 2013 Blank-

Mathieu,  

• Kleiner Unterschied – große Folgen?, Reinhard Verlag, 2002 Braun 

• Sexuelle Übergriffe unter Kindern, Handbuch zur Prävention und 

Intervention, Verlag Mebes & Noack, 2006 Hüsson  

• World Health Organization (WHO) 

 

 

https://www.evkita-bayern.de/magazin/magazin-detail/kita-als-sicherer-ort-bereichsbezogenes-schutzkonzept-fuer-evangelische-kitas
https://www.evkita-bayern.de/magazin/magazin-detail/kita-als-sicherer-ort-bereichsbezogenes-schutzkonzept-fuer-evangelische-kitas
https://www.evkita-bayern.de/magazin/magazin-detail/kita-als-sicherer-ort-bereichsbezogenes-schutzkonzept-fuer-evangelische-kitas
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michael+Kr%C3%B6ger&text=Michael+Kr%C3%B6ger&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.who.int/
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